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144. Kundmachung: Ablaufen des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der Regierung des Vereinigten Königreichs über Luftverkehrslinien
zwischen ihren Gebieten und darüber hinaus

1 4 5 . Kundmachung: Inkrafttretensdatum des Übereinkommens über die Verminderung der Fälle
mehrfacher Staatsangehörigkeit und über die Militärdienstpflicht in Fällen
mehrfacher Staatsangehörigkeit samt Anlage und Vorbehalt der Republik
Österreich sowie Interpretative Erklärung

1 4 6 . Kundmachung: Erklärung Schwedens zu Art. 5 des Europäischen Übereinkommens über
die Rechtshilfe in Strafsachen

1 4 7 . Kundmachung! Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über das Verfahren
zur Festlegung von Tarifen für den Fluglinienverkehr

1 4 8 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik Bulgarien über die
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse
(NR: GP XIV RV 35 AB 91 S. 16. BR: AB 1465 S. 348.)

1 4 9 . Abkommen zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem
Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich einerseits und der
Regierung der Republik Malawi andererseits über die Anerkennung von
Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von
Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach
Österreich

1 5 0 . Abkommen zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem
Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich einerseits und dem
Minister für Handel der Arabischen Republik Ägypten andererseits über
die Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerk-
liche Herstellung von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten
Einfuhr nach Österreich

144. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 16. März 1976 über das Ablaufen des
Abkommens zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung des Ver-
einigten Königreichs über Luftverkehrs-
linien zwischen ihren Gebieten und darüber

hinaus vom 27. Oktober 1956

Das Abkommen zwischen der Öster-
reichischen Bundesregierung und der Regierung
des Vereinigten Königreichs über Luftverkehrs-
linien zwischen ihren Gebieten und darüber hin-
aus, BGBl. Nr. 232/1956, in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 421/1973 läuft gemäß
seinem Artikel 12 am 19. März 1976 aus.

Häuser

145 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
24. März 1976 betreffend das Inkrafttretens-
datum des Übereinkommens über die Ver-
minderung der Fälle mehrfacher Staatsange-
hörigkeit und über die Militärdienstpflicht
in Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit
samt Anlage und Vorbehalt der Republik
Österreich sowie Interpretative Erklärung

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates ist das Übereinkommen über die
Verminderung der Fälle mehrfacher Staatsange-
hörigkeit und über die Militärdienstpflicht in
Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit samt An-
lage und Vorbehalt der Republik Österreich sowie
Interpretative Erklärung, BGBl. Nr. 471/1975, für
Österreich nicht am 31. August 1975, sondern
erst am 1. September 1975 in Kraft getreten.
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146. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. März 1976 betreffend eine Erklä-
rung Schwedens zu Art. 5 des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in

Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Schweden am 30. Jänner 1976 fol-
gende Erklärung zu Art. 5 des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Straf-
sachen (BGBl. Nr. 41/1969, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 569/
1975) hinterlegt:

„Schweden zieht seinen allgemeinen Vorbehalt
zu Art. 5 des Europäischen Übereinkommens
über die Rechtshilfe in Strafsachen zurück und
erklärt sich bereit, die in diesem Artikel vorge-
sehene Rechtshilfe in dem im Folgenden bezeich-
neten Umfang zu leisten.

Wenn jemand verdächtig oder angeklagt ist,
in einem Vertragsstaat eine strafbare Handlung
begangen zu haben, die nach dem Strafrecht dieses
Staates zu ahnden ist, oder wenn jemand wegen
einer solchen strafbaren Handlung verurteilt
worden ist, dann können sowohl Gegenstände
wie auch Akten und Schriftstücke, die sich in
Schweden befinden, beschlagnahmt und dem
fremden Staat übergeben werden, wenn ver-
nünftige Gründe für die Annahme bestehen,
daß die Gegenstände, Akten oder Schriftstücke
für die Untersuchung der strafbaren Handlung
von Bedeutung sein können, oder daß sie jeman-
dem auf Grund der strafbaren Handlung entzo-
gen worden sind. Für die Durchsuchung von
Gegenständen, bezüglich deren ein Beschlag-
nahmebeschluß erlassen worden ist, kann eine
Hausdurchsuchung vorgenommen werden.

Für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen
betreffend eine Beschlagnahme oder Hausdurch-
suchung wird Schweden verlangen

a) daß die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde
liegende strafbare Handlung nach schwe-
dischem Recht auslieferungsfähig ist;
und

b) daß die Erledigung des Rechtshilfeersuchens
mit dem schwedischen Recht vereinbar ist.

Auf die von Schweden zu Art. 2 des Über-
einkommens gemachten Vorbehalte wird in die-
sem Zusammenhang hingewiesen.

Das Rechtshilfeersuchen muß Angaben über
den Namen, die Staatsangehörigkeit und den
Wohnsitz der betroffenen Person, über die ge-
suchten Gegenstände, die Art sowie Zeit und Ort
der Begehung der strafbaren Handlung und über
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im
ersuchenden Staat enthalten. Es muß auch der
Wortlaut dieser Bestimmungen übermittelt wer-
den.

Wenn im ersuchenden Staat bereits ein Urteil
ergangen ist, muß dem Rechtshilfeersuchen eine
Ausfertigung dieses Urteils angeschlossen werden.
Wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Gründe
des Verdachts oder der Anklage und die privat-
rechtlichen Ansprüche, sofern solche geltend ge-
macht worden sind, im einzelnen angeführt
werden.

Wenn es erforderlich ist, können die schwedi-
schen Behörden den ersuchenden Staat um zu-
sätzliche Angaben ersuchen."

Kreisky

147 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. März 1976 betreffend den Geltungs-
bereich des Internationalen Übereinkom-
mens über das Verfahren zur Festlegung von

Tarifen für den Fluglinienverkehr

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO) haben folgende weitere Staaten ihre
Beitritts- bzw. Ratifikationsurkunde zum Inter-
nationalen Übereinkommen über das Verfahren
zur Festlegung von Tarifen für den Fluglinien-
verkehr (BGBl. Nr. 153/1971, letzte Kund-
machung betreffend den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 20/1973) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung der Beitritts-

bzw. Ratifikationsurkunde:

Italien 20. Jänner 1976
Zypern 26. Oktober 1973
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1 4 8 .

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und der
Volksrepublik Bulgarien über die Gleichwer-

tigkeit der Reifezeugnisse

Die Republik Österreich und die Volksrepu-
blik Bulgarien,

vom Wunsche geleitet, die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet der
Wissenschaft und des Bildungswesens zu ent-
wickeln,

und der Jugend beider Staaten freien Zugang
zu den geistigen Gütern der beiden Staaten zu
gewähren,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

1. Jeder der beiden Vertragsstaaten erkennt
für die Zulassung zu den in seinem Gebiet ge-
legenen Universitäten die Gleichwertigkeit der
im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausgestell-
ten Zeugnisse an, deren Besitz für den Inhaber
die Voraussetzung für die Zulassung zu den ent-
sprechenden Anstalten des Landes, in dem diese
Zeugnisse ausgestellt wurden, bildet, sofern der
Inhaber an einer Universität des Landes, in wel-
chem das Zeugnis ausgestellt wurde, für ein
ordentliches Studium registriert ist.

In den beiden Vertragsstaaten sind für die Zu-
lassung zu den einzelnen Studienrichtungen be-
ziehungsweise Fachrichtungen die Vorschriften
jenes Vertragsstaates anzuwenden, in dem diese
Zulassung beantragt wird.

2. Die Zulassung zu den einzelnen Universi-
täten erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren
Plätze.

Artikel 2

Die Vertragsstaaten werden einander inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Ab-
kommens schriftliche Mitteilung über die zur
Durchführung der Bestimmungen des vor-
stehenden Artikels getroffenen Maßnahmen zu-
kommen lassen.

Artikel 3
In diesem Abkommen bedeutet:
a) der Ausdruck „Zeugnis" alle Zeugnisse,

Bescheinigungen oder sonstige Urkunden —
ohne Rücksicht auf die Form der Ausstel-
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lung oder Registrierung —, die dem In-
haber beziehungsweise dem Beteiligten das
Recht verleihen, seine Zulassung zu einer
Universität zu verlangen;

b) der Ausdruck „Universitäten":
i) die Universitäten;
ii) die Institute, denen von dem Vertrags-

staat, in dessen Gebiet sie gelegen sind,
Hochschulcharakter zuerkannt wird.

Artikel 4
Für die Beratung aller Fragen, die sich aus

diesem Abkommen ergeben, und sonstiger Fra-
gen der Gleichwertigkeit im Universitätsbereich,
wird eine Ständige Expertenkommission einge-
setzt werden, die aus je drei von jedem der bei-
den Vertragsstaaten zu ernennenden Mitgliedern
bestehen wird. Die Liste der Mitglieder wird dem
anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Wege
übermittelt werden. Jeder der beiden Vertrags-
staaten kann Berater beiziehen. Die Ständige
Expertenkommission wird auf Wunsch eines der
Vertragsstaaten, jedoch mindestens einmal jähr-
lich, zu einer Sitzung zusammentreten. Der
Tagungsort wird jeweils vereinbart werden.

Artikel 5
1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation

und tritt sechzig Tage nach dem Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft.

2. Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte
Dauer geschlossen. Es kann jederzeit von einem
der Vertragsstaaten schriftlich auf diplomati-
schem Wege gekündigt werden. Die Kündigung
tritt ein Jahr nach Einlangen der Notifikation
beim anderen Vertragsstaat in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Be-
vollmächtigten das vorliegende Abkommen
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Sofia, am 14. Mai 1975 in zwei
Urschriften in deutscher und bulgarischer Sprache,
wobei beide Texte in gleicher Weise verbindlich
sind.

Für die Republik Österreich:
Agstner m. p.

Für die Volksrepublik Bulgarien:
N. Papasov m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 3. März 1976 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 5
Abs. 1 am 2. Mai 1976 in Kraft.
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1 4 9 .

(Übersetzung)

A b k o m m e n

zwischen dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie und dem Bundes-
minister für Finanzen der Republik Öster-

reich einerseits

und der Regierung der Republik Malawi
andererseits

über die Anerkennung von Zeugnissen über
den Ursprung und die handwerkliche Her-
stellung von Waren zum Zwecke der zoll-
freien oder zollermäßigten Einfuhr nach

Österreich

Artikel 1

Die Regierung der Republik Malawi bestätigt,
daß zur Ausstellung von Zeugnissen über den
Ursprung und die handwerkliche Herstellung
von Waren zum Zwecke der, zollfreien oder zoll-
ermäßigten Einfuhr nach Österreich die Kammer
für Gewerbe und Industrie Malawi ermächtigt
ist.

Artikel 2

(1) Die Zeugnisse über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung entsprechen — vor-
behaltlich der Bestimmungen des Abs. 2 — nach
Inhalt und Form dem für Zwecke des Allgemei-
nen Präferenzsystems verwendeten Formblatt A.

(2) Die Zeugnisse enthalten folgende zusätz-
liche Feststellungen:

a) Zusätzliche Erklärung des Ausführers (in
Spalte 7 des genannten Formblattes):
„Alle oben genannten Waren sind hand-
werklich hergestellte Waren."

b) Bescheinigung der im Artikel 1 genannten
ermächtigten Stelle (in Spalte 4 des genann-
ten Formblattes):

(3) Als handwerklich hergestellte Waren wer-
den Waren verstanden, die überwiegend von
Hand oder nur unter Verwendung von aus-
schließlich durch Hand- oder Fußantrieb bedien-
ten Maschinen oder Geräten hergestellt worden
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sind. Die Verwendung von maschinell erzeugten
Rohmaterialien schließt grundsätzlich handwerk-
lich hergestellte Waren von den nach österrei-
chischem Recht eingeräumten Begünstigungen
nicht aus.

Artikel 3

Der Minister für Handel, Industrie und Touris-
mus wird jede Änderung bezüglich der im Arti-
kel 1 genannten Kammer für Gewerbe und
Industrie Malawi dem Bundesminister für Finan-
zen der Republik Österreich bekanntgeben.

Artikel 4
The Controller of Customs and Excise in

Malawi leistet bei der Prüfung der Richtigkeit
und Ordnungsmäßigkeit der Zeugnisse den öster-
reichischen Behörden über deren Ersuchen Ver-
waltungshilfe.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt zehn Wochen nach
Unterzeichnung in Kraft; es wird auf die Dauer
von zwei Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,
sofern sie nicht durch eine der Vertragsparteien
sechs Monate vor Ablauf der Frist schriftlich auf
diplomatischem Wege gekündigt wird.

GESCHEHEN in zwei Urschriften in engli-
scher Sprache.

Für den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Dr. Rudolf Willenpart
Ministerialrat

Für den Bundesminister für Finanzen der Repu-
blik Österreich:

Dr. Franz Manhart

Wien, 19. Dezember 1975

Für die Regierung der Republik Malawi:

E. C. I. Bwanali
Minister für Handel, Industrie und Tourismus

Blantyre, 15. Feber 1976

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 5 am 25. April 1976 in Kraft.
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150.

(Übersetzung)

A b k o m m e n

zwischen dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie und dem Bundes-
minister für Finanzen der Republik Öster-

reich einerseits

und dem Minister für Handel der Arabischen
Republik Ägypten andererseits

über die Anerkennung von Zeugnissen über
den Ursprung und die handwerkliche Her-
stellung von Waren zum Zwecke der zoll-
freien oder zollermäßigten Einfuhr nach

Österreich

Artikel 1
Das Ministerium für Handel der Arabischen

Republik Ägypten bestätigt, daß zur Ausstellung
von Zeugnissen über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung von Waren zum
Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Ein-
fuhr nach Österreich die Public Organization
for Exports and Imports Control ermächtigt ist.

Artikel 2
(1) Die Zeugnisse über den Ursprung und die

handwerkliche Herstellung entsprechen — vor-
behaltlich der Bestimmungen des Abs. 2 — nach
Inhalt und Form dem für Zwecke des Allge-
meinen Präferenzsystems verwendeten Form-
blatt A.

(2) Die Zeugnisse enthalten folgende zusätz-
liche Feststellungen:

a) Zusätzliche Erklärung des Ausführers (in
Spalte 7 des genannten Formblattes):
„Alle oben genannten Waren sind hand-
werklich hergestellte Waren."

b) Bescheinigung der im Artikel 1 genannten
ermächtigten Stelle (in Spalte 4 des genann-
ten Formblattes):

(3) Als handwerklich hergestellte Waren wer-
den Waren verstanden, die überwiegend von
Hand oder nur unter Verwendung von aus-
schließlich durch Hand- oder Fußantrieb bedien-
ten Maschinen oder Geräten hergestellt worden
sind. Die Verwendung von maschinell erzeugten
Rohmaterialien schließt grundsätzlich handwerk-
lich hergestellte Waren von den nach österrei-
chischem Recht eingeräumten Begünstigungen
nicht aus.
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Artikel 3

Das Ministerium für Handel der Arabischen
Republik Ägypten wird jede Änderung bezüg-
lich der im Artikel 1 genannten Public Organi-
zation for Exports and Imports Control dem
Bundesminister für Finanzen der Republik Öster-
reich bekanntgeben.

Artikel 4

Die Public Organization for Exports and
Imports Control leistet bei der Prüfung der
Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Zeug-
nisse den österreichischen Behörden über deren
Ersuchen Verwaltungshilfe.

Artikel 5

Dieses Abkommen tritt sechs Wochen nach
Unterzeichnung in Kraft; es wird auf die Dauer
von zwei Jahren abgeschlossen. Seine Gültigkeit
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,
sofern sie nicht durch eine der Vertragsparteien
sechs Monate vor Ablauf der Frist schriftlich
auf diplomatischem Weg gekündigt wird.

GESCHEHEN in Wien, am 12. März 1976 in
zwei Urschriften in englischer Sprache.

Für den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Dr. Gerhard Waas
Sektionsrat

Für den Bundesminister für Finanzen der Repu-
blik Österreich:

Dr. Franz Manhart
Ministerialrat

Für den Minister für Handel der Arabischen
Republik Ägypten:

Omar Sirry
Botschafter
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